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VEREINIGUNG 
DER 

OSTERRElfHI~HEN RICHTER 

D(E'R PRÄSIDENT 

~ 
An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 'vi i e n 

Bet-rifft: Entwurf eiJnes 

"" w", Jvl!Rj lilie 
JUSTIZPALAST 

In der Anlage wird die Stellungnahme der Vereinigung der 
österreichischen Richter zum o.a. Gesetzesentwurf in 25-
facher Ausfertigung übermittelt. 

f.d. 
Sekretariat 

25 Anlagen 
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VEREINIGUNG DER OSTERREICHISCHEN RICHTER 

Betrifft: Entwurf eines Lenkzeitengesetzes 
S tel 1 u n g n a b m e 

Der vorliegende Entwurf ist geeignet, vorhandene 

Regelungen unterschiedlicher Herkunft zusammenzufassen und zu 

vereinheitlichen. Die Ausgestaltung der jeweiligen Rechte und 

Pflichten ist im wesentlichen wohl Sache der 

sozialpartnerschaftlichen Auseinandersetzung. 

Nach § 1. Abs 2 des Entl,1/ur fes sollen die 

Dienstnehmer von Gebietskörperschaften und deren Unter-

nehmungen ausgenommen werden, um ihnen günstigere Regelungen 

zu . ermöglichen. Das Günstigkei tsprinzip als beherrschender 

Grundsatz für zumindest nur einsei tig zwingende Normen des 

Arbeitsrechtes ließe aber diesbezügli<;h ohnehin 

ausreichenden Spielraum offen, sodaß die Ausnahme hin siebt-

lieb aller d.ieser Arbeitnehmer eher allfällige Schlechter-
. 

stellungen bebehalten ließe. 

Nach der Diktion des § 4 Abs 2 könnte davon 

ausgegangen werden, daß Unterbrechungen von kürzerer Dauer 

als 15 Minuten nicht als Lenkzeitenunterbrechungen im Sinne 

des § 4 Abs 1. des Entwurfes angesehen werden. Nach den 

Erläuterungen (Sei te 18) wird das Gegenteil aber als 

selbstverständlich erachtet. Gerade bei Autobuslenkern im 

wiederkehrenden Stadtkurs sind solche kurzen Pausen bei 

(End)Stationen häufig, wobei häufig auch zumindest 

Anwesenheits- und/oder Aufsi<;htspfli<;hten des Fahrers 

bestehen '(siehe dazu auch Abs 3).' Eine Klarstellung, ob diese 

Pause im Fahrbetrieb eine Lenkzeitenunterbrechung 

zweifelsfrei ohne Anrechnung auf die im § 4 Abs 1~ 

vorgesehenen Unterbre<;hung - darstellt, erschiene zweckmäßig. 

Wien, 16. Februar 1993 
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